
     
   

     

              
             

       

  
                 
                

  

           

  
   

    
     

        

              

  
              

               

Nr. 18  tadt Grevenbroich 17.09.2022 
Amtli he Bekanntma hungen 

Öffentliche Bekanntmachung der  tadt Grevenbroich 

Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes F 29 „Gewerbegebiet Bu hholzer Straße“ – Ortsteil Neurath -
hier: a) erneuter Aufstellungsbes hluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbu h (BauGB) 

b) Öffentli hkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbu h (BauGB) 

Zu a) 
Der Rat der Stadt Grevenbroi h hat in seiner Sitzung am 01.09.2022 gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbu h (BauGB) 
die erneute Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. F 29 „Gewerbegebiet Bu hholzer Straße“ – Ortsteil Neurath – 
bes hlossen. 

Das Plangebiet ist im na hfolgend abgedru kten Plan s hwarz umrandet, unterbro hen dargestellt. 

Ortsteil: Neurath 
BPlan-Nr.: F 29 
Bezeichnung: „Gewerbegebiet Buchholzer  traße“ 
Druckgenehm. Land NRW (2021) ABK 
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 

Der vorstehende Bes hluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB bekannt gema ht. 

Zu b) 
Der Auss huss für Planung und Mobilität hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 die frühzeitige 
Öffentli hkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB bes hlossen. Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird über die 



             
        

 
               

          
            

             
          

 
             

        
  

 
 

   
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

              
              

             
                
 

  
                 

               
             

     
 

           
 

  
   

    
     

         
 

beabsi htigte Planung mit den Bürgerinnen und Bürgern eine öffentli he Anhörung und Erörterung dur hgeführt, 
während derer sie si h zum Planverfahren äußern können. 

Zu diesem Zwe k liegt die Planunterlage in der Zeit vom 26.09.2022 bis einschließlich 02.10.2022 im 
städtis hen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 41515 Grevenbroi h, 2. 
Etage, Fa hdienst Stadtplanung, während der Dienststunden zu jedermanns Einsi ht aus. Während der 
Dienststunden stehen Mitarbeiter des Fa hdienstes Stadtplanung zur Auskunft zur Verfügung. Es wird um 
vorherige Terminabspra he gebeten unter den Telefonnummern 02181/608- 439 oder -440. 

Zusätzli h können die öffentli hen Informationen zu diesem Planverfahren über die für jedermann zugängli he 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroi h im Internet unter https://www.o-sp.de/grevenbroi h/plan?L1=37&pid=33505 
eingesehen werden. 

Grevenbroi h, den 06.09.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung der  tadt Grevenbroich 

Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 234 „VEP Einzelhandel Am Rittergut“ – Ortsteil Noithausen – 
hier: a) Bes hluss über die Einleitung eines Verfahrens für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß 

§ 12 Abs. 2 BauGB und Aufstellungsbes hluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbu h (BauGB) 
b) Öffentli hkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbu h (BauGB) 

Zu a) 
Der Rat der Stadt Grevenbroi h hat in seiner Sitzung am 01.09.2022 gemäß § 12 Abs. 2 Baugesetzbu h 
(BauGB) die Einleitung eines Verfahrens für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan und gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbu h (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 234 „VEP Einzelhandel Am Rittergut“ – 
Ortsteil Noithausen – bes hlossen. 

Das Plangebiet ist im na hfolgend abgedru kten Plan s hwarz umrandet, unterbro hen dargestellt. 

Ortsteil: Noithausen 
BPlan-Nr.: G 234 
Bezeichnung: „VEP Einzelhandel Am Rittergut“ 
Druckgenehm. Land NRW (2021) ABK 
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 



 
 

              
 

  
              

               
             

        
 

               
          

            
             

          
 

             
        

  
 

   
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der vorstehende Bes hluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB bekannt gema ht. 

Zu b) 
Der Auss huss für Planung und Mobilität hat in seiner Sitzung am 23.08.2022 die frühzeitige 
Öffentli hkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB bes hlossen. Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird über die 
beabsi htigte Planung mit den Bürgerinnen und Bürgern eine öffentli he Anhörung und Erörterung dur hgeführt, 
während derer sie si h zum Planverfahren äußern können. 

Zu diesem Zwe k liegt die Planunterlage in der Zeit vom 26.09.2022 bis einschließlich 02.10.2022 im 
städtis hen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 41515 Grevenbroi h, 2. 
Etage, Fa hdienst Stadtplanung, während der Dienststunden zu jedermanns Einsi ht aus. Während der 
Dienststunden stehen Mitarbeiter des Fa hdienstes Stadtplanung zur Auskunft zur Verfügung. Es wird um 
vorherige Terminabspra he gebeten unter den Telefonnummern 02181/608- 439 oder -440. 

Zusätzli h können die öffentli hen Informationen zu diesem Planverfahren über die für jedermann zugängli he 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroi h im Internet unter https://www.o-sp.de/grevenbroi h/plan?L1=37&pid=70319 
eingesehen werden. 

Grevenbroi h, den 06.09.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 



 
     

 
            
          

                
 

  
                  
              

 
 

     
            

             
           

 

           
 

  

  
    
     

         

 

 
 

              
 

  
              

               
             

        
 

Öffentliche Bekanntmachung der  tadt Grevenbroich 

Betr.: 39. Änderung des Flä hennutzungsplanes „Einzelhandel Am Rittergut“ – Ortsteil Noithausen 
hier: a) Aufstellungsbes hluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbu h (BauGB) 

b) Öffentli hkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbu h (BauGB) 

Zu a) 
Der Rat der Stadt Grevenbroi h hat in seiner Sitzung am 01.09.2022 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbu h (BauGB) 
die Aufstellung der 39. Änderung des Flä hennutzungsplanes „Einzelhandel Am Rittergut“ – Ortsteil Noithausen – 
bes hlossen. 

Ziel und Zwe k der Planung: 
Ziel der Änderung der Flä hennutzungsplanänderung ist es, an dem großflä higen Einzelhandelsstandort „Am 
Rittergut“ in Noithausen die planungsre htli hen Voraussetzungen für die im Rahmen der Umwandlung des SB-
Warenhauses von real zu Kaufland geplanten bauli hen Veränderungen zu s haffen. 

Das Plangebiet ist im na hfolgend abgedru kten Plan s hwarz umrandet, unterbro hen dargestellt. 

Ortsteil: Noithausen 

FNP-Änd.-Nr.: 39 
Bezeichnung: „Einzelhandel Am Rittergut“ 
Druckgenehm. Land NRW (2021) ABK 
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 

Der vorstehende Bes hluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB bekannt gema ht. 

Zu b) 
Der Auss huss für Planung und Mobilität hat in seiner Sitzung am 23.08.2022 die frühzeitige 
Öffentli hkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB bes hlossen. Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird über die 
beabsi htigte Planung mit den Bürgerinnen und Bürgern eine öffentli he Anhörung und Erörterung dur hgeführt, 
während derer sie si h zum Planverfahren äußern können. 



                
         

             
             

      
 

             
        

  
 
 

   
 
 

  
 

 
 
 
 

     
 

           
                     
 

                
              

        
 

            
 

  
  
    
     

         
 

 

Zu diesem Zwe k liegt der Planentwurf in der Zeit vom 26.09.2022 bis einschließlich 02.10.2022 im städtis hen 
Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Fa hdienst Stadtplanung, Ostwall 6, 41515 
Grevenbroi h, während der Dienststunden zur Einsi ht aus. Während der Dienststunden stehen Mitarbeiter des 
Fa hdienstes Stadtplanung zur Auskunft zur Verfügung. Es wird um vorherige Terminabspra he gebeten unter 
den Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 

Zusätzli h können die öffentli hen Informationen zu diesem Planverfahren über die für jedermann zugängli he 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroi h im Internet unter https://www.o-sp.de/grevenbroi h/plan?L1=37&pid=70321 
eingesehen werden. 

Grevenbroi h, den 06.09.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung der  tadt Grevenbroich 

Betr.: 36. Änderung des Flä hennutzungsplanes „An der He kstraße“ – Ortsteil Wevelinghoven 
hier: Beteiligung der Öffentli hkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbu h (BauGB) 

Der Auss huss für Planung und Mobilität der Stadt Grevenbroi h hat in seiner Sitzung am 23.08.2022 die 
Beteiligung der Öffentli hkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu dem Entwurf der 36. Flä hennutzungsplanänderung 
„An der He kstraße“ – Ortsteil Wevelinghoven bes hlossen. 

Das Plangebiet ist im na hfolgend abgedru kten Plan s hwarz umrandet, unterbro hen dargestellt. 

Ortsteil: Wevelinghoven 
FNP-Änd.-Nr.: 36 
Bezeichnung: „An der Heckstraße“ 
Druckgenehm. Land NRW (2021) ABK 
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 



 
              

           
           

         
            

            
   

 
          

             
                

                    
                

    
 

            
       

 
        

 
               

            
 

 
              

            
  

 
              

        
        

 
           

              
            

 
           

          
 
              

       
     
    
  
    
  
           
      
       
    
  
    
  

 
 

   
 
 

  
 

 
 
 
 
 

Der Entwurf der Flä hennutzungsplanänderung liegt mit der Begründung und den na h Eins hätzung der Stadt 
Grevenbroi h wesentli hen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 26.09.2022 
bis einschließlich 26.10.2022 (nicht am 03.10.2022) im städtis hen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, 

Rathauserweiterungsbau, Fa hberei h Stadtplanung/Bauordnung, Ostwall 6, 41515 Grevenbroi h, während der 
Dienststunden öffentli h aus. Während der Dienststunden stehen Mitarbeiter des Fa hdienstes Stadtplanung zur 
Auskunft zur Verfügung. Es wird um vorherige Terminabspra he gebeten unter den Telefonnummern 02181/608-
439 oder -440. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden; ni ht fristgere ht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Bes hlussfassung über den Bauleitplan unberü ksi htigt bleiben. Es wird ferner 
darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Umwelt-Re htsbehelfsgesetz (UmwRG) 
in einem Re htsbehelfsverfahren na h § 7 Abs. 2 UmwRG gem. § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen 
ausges hlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist ni ht oder ni ht re htzeitig geltend gema ht hat, aber 
hätte geltend ma hen können. 

Diese Bekanntma hung und die ausgelegten Unterlagen sind während des Auslegungszeitraums zudem im 
Internet unter der Adresse https://www.o-sp.de/grevenbroi h/plan?L1=37&pid=64446 einsehbar. 

Die folgenden Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 

1. Ein Umweltberi ht mit Aussagen zu den S hutzgütern Tiere, Pflanzen und biologis he Vielfalt, Flä he, Boden, 
Wasser, Luft und Klima, Lands haftsbild, Mens h, Kultur- und Sa hgüter und deren gegenseitigen 
Abhängigkeiten. 

2. zum Thema Artens hutz eine artens hutzre htli he Prüfung mit Ausführungen zur Vorprüfung (Stufe I) und 
einer vertieften Prüfung mögli her artens hutzre htli her Konflikte (Stufe II), insbesondere mit Informationen zur 
Feldler he. 

3. Eine s hallte hnis he Untersu hung zum parallel in Aufstellung befindli hen Bebauungsplan W 59 „An der 
He kstraße“ mit plangebietsbezogenen Ausführungen zum Thema öffentli her Straßenverkehrslärm, 
Gewerbelärm, Na hbars haftslärm und der Bere hnung maßgebli her Außenlärmpegel. 

4. Ein Verkehrsguta hten zur verkehrste hnis hen Ers hließung eines Neubaugebiets im Ortsteil Wevelinghoven, 
insbesondere mit einer Untersu hung der Verkehrsbelastung im Bestand sowie im Prognosejahr 2030 und einer 
Untersu hung der Leistungsfähigkeit bestehender Knotenpunkte im Umfeld des Plangebiets. 

5. Ein Bodenguta hten mit Angaben zum Bodenaufbau, Bodenkennwerte und Versi kerungsfähigkeit im 
Plangebiet sowie Ausführungen zum Straßenbau/ Gründung und Altlasten/Aushub. 

6. Stellungnahmen von Privaten, Behörden und sonstigen Trägern öffentli her Belange zu den Themen 
- verkehrste hnis he Ers hließung und Anbindung des Plangebiets 
- bergbauli he Verhältnisse und Grundwasserverhältnisse 
- Immissionss hutz (Gewerbe, Verkehr) 
- Ri htfunkverbindung 
- Erdbebengefährdung und Baugrund 
- Bodens hutz 
- Darstellung von Waldflä hen an der südli hen Grenze des Plangebiets 
- Anregungen zu Kompensations- und Ausglei hsmaßnahmen 
- (Boden-) Denkmals hutz, kulturhistoris hes Erbe / Lands haftsbild 
- Ver- und Entsorgungsleitungen 
- Lös hwasserversorgung 
- Entwässerung und Starkregen 
- Baums hutzsatzung 

Grevenbroi h, den 06.09.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 



     
 

            
               

           
 

  
                 
              

 
           

 
  
   

  
       

 

 

  
              

 
  

                 
        

 
                

          
            

                
      

 

Öffentliche Bekanntmachung der  tadt Grevenbroich 

Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 221 „Wupperstraße“ – Ortsteil Neuenhausen – 
hier: a) erneuter Aufstellungsbes hluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbu h (BauGB) 

b) Bekanntma hung des Satzungsbes hlusses gem. § 10 BauGB 

Zu a) 
Der Rat der Stadt Grevenbroi h hat in seiner Sitzung am 01.09.2022 gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbu h (BauGB) 
die erneute Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 221 „Wupperstraße“ – Ortsteil Neuenhausen – bes hlossen. 

Das Plangebiet ist im na hfolgend abgedru kten Plan s hwarz umrandet, unterbro hen dargestellt. 

Ortsteil: Neuenhausen 
BPlan-Nr.: G 221 
Bezeichnung: „Wupperstraße“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 

Der vorstehende Bes hluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB bekannt gema ht. 

Zu b) 
Ferner hat der Rat der Stadt Grevenbroi h in seiner Sitzung am 01.09.2022 den Bebauungsplan Nr. G 221 
„Wupperstraße“ – Ortsteil Neuenhausen – als Satzung bes hlossen. 

Der Bebauungsplan Nr. G 221 wird ab sofort mit Begründung und zusammenfassender Erklärung gem. § 10a 
Absatz 1 BauGB im städtis hen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 
41515 Grevenbroi h, Fa hdienst Stadtplanung, 2. Etage, während der Dienststunden zur Einsi ht bereitgehalten. 
Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Es wird um vorherige Terminabspra he gebeten 
unter den Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 



             
        

  
  
 
 
 
 

   
       

 
              

  
                

                  
     

 
     

 
 

   
 
 

  
 

 
 

        
 

 
 

               
                

    
 

 
 
           

              
           

          
 
               

  
 
                 

                   
   

 
                 
            

               
   

          
  

            
     

        
  

               
            

 
   

 
 

  
 

Zusätzli h können die öffentli hen Informationen zu diesem Planverfahren über die für jeden zugängli he 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroi h im Internet unter https://www.o-sp.de/grevenbroi h/plan?L1=37&pid=49899 
eingesehen werden. 

Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung 
gemäß § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. G 221 ist dur h Ratsbes hluss vom 01.09.2022 ordnungsgemäß 
zustande gekommen. 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbes hluss vom 01.09.2022 übereinstimmt und dass 
na h § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntma hungsverordnung NRW vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der aktuell 
geltenden Fassung verfahren worden ist. 

Die Bekanntma hung wird hiermit angeordnet. 

Grevenbroi h, den 06.09.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

Erklärung: 

Der Satzungsbes hluss des Bebauungsplanes Nr. G 221 wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbu h 
öffentli h bekannt gema ht. Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbu h tritt der Bebauungsplan (Satzung) mit 
dieser Bekanntma hung in Kraft. 

Hinweis: 

1. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvors hriften des Baugesetzbu hes beim Zustandekommen 
der Satzung wird gemäß §§ 215, 214 Baugesetzbu h unbea htli h, wenn sie ni ht s hriftli h unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sa hverhalts innerhalb eines Jahres seit Bekanntma hung 
der Satzung gegenüber der Stadt Grevenbroi h geltend gema ht worden ist. 

Dies gilt ni ht, wenn Vors hriften über die Genehmigung oder die Veröffentli hung der Satzung verletzt 
worden sind. 

2. Auf die Vors hriften zum Anspru h auf Ents hädigung gemäß § 18 BauGB, insbesondere auf Abs. 2 
Satz 2 und 3, sowie auf Erlös hen des Ents hädigungsanspru hes na h § 44 Abs. 4 i.V.m. § 18 Abs. 3 
S.1 BauGB wird hingewiesen. 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der aktuell gültigen 
Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- und Formvors hriften der Gemeindeordnung gegen die 
vorstehende Satzung na h Ablauf von se hs Monaten seit ihrer Verkündung ni ht mehr geltend gema ht werden, 
es sei denn 

a) eine vorges hriebene Genehmigung fehlt oder ein vorges hriebenes Anzeigeverfahren wurde 
ni ht dur hgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsre htli he Bestimmung oder der Flä hennutzungsplan ist ni ht 
ordnungsgemäß öffentli h bekannt gema ht worden, 

 ) der Bürgermeister hat den Ratsbes hluss vorher beanstandet 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Grevenbroi h vorher gerügt und dabei die 
verletzte Re htsvors hrift und die Tatsa he bezei hnet worden, die den Mangel ergibt. 

Grevenbroi h, den 06.09.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 



     
 

            
               

           
 

  
                 
              

 
           

 
  
   

  
       

 

 

  
              

 
  

                 
        

 
                

          
            

                
      

 

Öffentliche Bekanntmachung der  tadt Grevenbroich 

Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 221 „Wupperstraße“ – Ortsteil Neuenhausen – 
hier: a) erneuter Aufstellungsbes hluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbu h (BauGB) 

b) Bekanntma hung des Satzungsbes hlusses gem. § 10 BauGB 

Zu a) 
Der Rat der Stadt Grevenbroi h hat in seiner Sitzung am 01.09.2022 gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbu h (BauGB) 
die erneute Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 221 „Wupperstraße“ – Ortsteil Neuenhausen – bes hlossen. 

Das Plangebiet ist im na hfolgend abgedru kten Plan s hwarz umrandet, unterbro hen dargestellt. 

Ortsteil: Neuenhausen 
BPlan-Nr.: G 221 
Bezeichnung: „Wupperstraße“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 

Der vorstehende Bes hluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB bekannt gema ht. 

Zu b) 
Ferner hat der Rat der Stadt Grevenbroi h in seiner Sitzung am 01.09.2022 den Bebauungsplan Nr. G 221 
„Wupperstraße“ – Ortsteil Neuenhausen – als Satzung bes hlossen. 

Der Bebauungsplan Nr. G 221 wird ab sofort mit Begründung und zusammenfassender Erklärung gem. § 10a 
Absatz 1 BauGB im städtis hen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 
41515 Grevenbroi h, Fa hdienst Stadtplanung, 2. Etage, während der Dienststunden zur Einsi ht bereitgehalten. 
Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Es wird um vorherige Terminabspra he gebeten 
unter den Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 



             
        

  
  
 
 
 
 

   
       

 
              

  
                

                  
     

 
     

 
 

   
 
 

  
 

 
 

        
 

 
 

               
                

    
 

 
 
           

              
           

          
 
               

  
 
                 

                   
   

 
                 
            

               
   

          
  

            
     

        
  

               
            

 
   

 
 

  
 

Zusätzli h können die öffentli hen Informationen zu diesem Planverfahren über die für jeden zugängli he 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroi h im Internet unter https://www.o-sp.de/grevenbroi h/plan?L1=37&pid=49899 
eingesehen werden. 

Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung 
gemäß § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. G 221 ist dur h Ratsbes hluss vom 01.09.2022 ordnungsgemäß 
zustande gekommen. 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbes hluss vom 01.09.2022 übereinstimmt und dass 
na h § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntma hungsverordnung NRW vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der aktuell 
geltenden Fassung verfahren worden ist. 

Die Bekanntma hung wird hiermit angeordnet. 

Grevenbroi h, den 06.09.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

Erklärung: 

Der Satzungsbes hluss des Bebauungsplanes Nr. G 221 wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbu h 
öffentli h bekannt gema ht. Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbu h tritt der Bebauungsplan (Satzung) mit 
dieser Bekanntma hung in Kraft. 

Hinweis: 

1. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvors hriften des Baugesetzbu hes beim Zustandekommen 
der Satzung wird gemäß §§ 215, 214 Baugesetzbu h unbea htli h, wenn sie ni ht s hriftli h unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sa hverhalts innerhalb eines Jahres seit Bekanntma hung 
der Satzung gegenüber der Stadt Grevenbroi h geltend gema ht worden ist. 

Dies gilt ni ht, wenn Vors hriften über die Genehmigung oder die Veröffentli hung der Satzung verletzt 
worden sind. 

2. Auf die Vors hriften zum Anspru h auf Ents hädigung gemäß § 18 BauGB, insbesondere auf Abs. 2 
Satz 2 und 3, sowie auf Erlös hen des Ents hädigungsanspru hes na h § 44 Abs. 4 i.V.m. § 18 Abs. 3 
S.1 BauGB wird hingewiesen. 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der aktuell gültigen 
Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- und Formvors hriften der Gemeindeordnung gegen die 
vorstehende Satzung na h Ablauf von se hs Monaten seit ihrer Verkündung ni ht mehr geltend gema ht werden, 
es sei denn 

a) eine vorges hriebene Genehmigung fehlt oder ein vorges hriebenes Anzeigeverfahren wurde 
ni ht dur hgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsre htli he Bestimmung oder der Flä hennutzungsplan ist ni ht 
ordnungsgemäß öffentli h bekannt gema ht worden, 

 ) der Bürgermeister hat den Ratsbes hluss vorher beanstandet 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Grevenbroi h vorher gerügt und dabei die 
verletzte Re htsvors hrift und die Tatsa he bezei hnet worden, die den Mangel ergibt. 

Grevenbroi h, den 06.09.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 



     
 

              
       

             
 

                  
             

           
 

           
 

  
         

    
     

         
 

 
 

                 
 
 

   
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung der  tadt Grevenbroich 

Betr.: Aufstellung der 1. vereinfa hten Änderung der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 46 
„Bahnüberführung Rheydter Straße" – Ortsteil Stadtmitte – 

hier: Aufstellungsbes hluss gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 Baugesetzbu h (BauGB) 

Der Rat der Stadt Grevenbroi h hat in seiner Sitzung am 01.09.2022 gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 13 
Baugesetzbu h (BauGB) die Aufstellung der 1. vereinfa hten Änderung der 8. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. G 46 „Bahnüberführung Rheydter Straße“ – Ortsteil Stadtmitte – bes hlossen. 

Das Plangebiet ist im na hfolgend abgedru kten Plan s hwarz umrandet, unterbro hen dargestellt. 

Ortsteil:  tadtmitte 
BPlan-Nr.: 1. vereinf. Änd. der 8. Änd. G 46 
Bezeichnung: „Bahnüberführung Rheydter  traße“ 
Druckgenehm. Land NRW (2021) ABK 
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 

Der vorstehende Bes hluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 13 BauGB bekannt gema ht. 

Grevenbroi h, den 06.09.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 



     
 

             
              
   

 
               

  
 

            
 

 
  
         

    
     

         
 

 
 

 
             
              
 

 
 

                  
              

   
 

 
  

Öffentliche Bekanntmachung der  tadt Grevenbroich 

Betr.: Erlass einer Veränderungssperre für den Geltungsberei h der in Aufstellung befindli hen 1. vereinfa hten 
Änderung der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 46 „Bahnüberführung Rheydter Straße" - Ortsteil 
Stadtmitte 

Der Rat der Stadt Grevenbroi h hat in seiner Sitzung am 01.09.2022 die na hfolgende Veränderungssperre als 
Satzung bes hlossen. 

Der Geltungsberei h der Satzung ist im na hfolgend abgedru kten Plan s hwarz umrandet, unterbro hen 
dargestellt. 

Ortsteil:  tadtmitte 
BPlan-Nr.: 1. vereinf. Änd. der 8. Änd. G 46 
Bezeichnung: „Bahnüberführung Rheydter  traße“ 
Druckgenehm. Land NRW (2021) ABK 
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 

 atzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich der 1. vereinfachten Änderung der 8. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 46 „Bahnüberführung Rheydter  traße“ – Ortsteil  tadtmitte – vom 
06.09.2022 

Der Rat der Stadt Grevenbroi h hat in seiner Sitzung am 01.09.2022 gemäß §§ 14 (1) i.V.m. 16 (1) 
Baugesetzbu h (BauGB) in der Fassung der Bekanntma hung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), die 
na hfolgende Veränderungssperre bes hlossen. 

§ 1 



  
 

                   
             

             
           

               
    

 
 

  
    

 
        

               
           

         
  

            
              

            
           

   
               

 
 

  
  

 
                 

             
              

             
 
 

   
 
 

  
 

 
 
 

              
          

               
            

 
 

   
       

 
              

             
 

                
                  

     
 

     
 
 

   
 
 

  
 

 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

(1) Für den in Absatz 2 benannten Berei h hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 01.09.2022 die 
Aufstellung der 1. vereinfa hten Änderung der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 46 
„Bahnüberführung Rheydter Straße“ – Ortsteil Stadtmitte im Sinne des § 30 BauGB bes hlossen. Zur 
Si herung dieser Bauleitplanung wird für diesen Berei h eine Veränderungssperre erlassen. 

(2) Die Veränderungssperre erstre kt si h auf den im beigefügten Lageplan, der Bestandteil dieser Satzung ist, 
blau s hraffierten Berei h. 

§ 2 
Rechtswirkungen der Veränderungssperre, Ausnahmen 

(1) Im räumli hen Geltungsberei h einer Veränderungssperre dürfen 
a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB ni ht dur hgeführt oder bauli he Anlagen ni ht beseitigt werden, 
b) erhebli he oder wesentli h wertsteigernde Veränderungen von Grundstü ken und bauli hen Anlagen, 

deren Veränderungen ni ht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepfli htig sind, ni ht 
vorgenommen werden. 

(2) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten dieser Veränderungssperre baure htli h genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Gemeinde na h Maßgabe des Bauordnungsre hts Kenntnis erlangt hat und mit 
deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der 
Veränderungssperre ni ht berührt. 

(3) Ausnahmen von dieser Veränderungssperre können na h Maßgabe des § 14 (2) BauGB erteilt werden. 

§ 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Veränderungssperre tritt mit ihrer Bekanntma hung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, wenn und soweit für ihren 
Geltungsberei h die 1. vereinfa hten Änderung der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 46 
„Bahnüberführung Rheydter Straße“ – Ortsteil Stadtmitte in Kraft tritt, spätestens jedo h zum 17.09.2024. Die 
Mögli hkeit der Verlängerung der Geltungsdauer gemäß § 17 Abs. 2 BauGB bleibt davon unberührt. 

Grevenbroi h, den 06.09.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 

Die Satzung über die Veränderungssperre und der dazugehörige Lageplan werden ab sofort im städtis hen 
Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, Grevenbroi h, Zimmer 212, während 
der Dienststunden zur Einsi ht bereitgehalten. Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
Es wird um vorherige Terminabspra he gebeten unter den Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 

Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung 
gemäß § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

Die Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsberei h der 1. vereinfa hten Änderung der 8. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 46 ist dur h Ratsbes hluss vom 01.09.2022 ordnungsgemäß zustande 
gekommen. 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbes hluss vom 01.09.2022 übereinstimmt und dass 
na h § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntma hungsverordnung NRW vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der aktuell 
geltenden Fassung verfahren worden ist. 

Die Bekanntma hung wird hiermit angeordnet. 

Grevenbroi h, den 06.09.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 



        
 

 
 

             
                 

                   
    

 
 

 
           

              
           

          
 
               

  
 
                 

                   
   

 
                 

                
            

           

          
  

            
     

        
  
             

            
  

 
 

   
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

         
             

              
              

 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

Erklärung: 

Die vorstehende Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsberei h der 1. vereinfa hten Änderung 
der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 46 wird hiermit öffentli h bekannt gema ht. Die Satzung über die 
Veränderungssperre tritt gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 10 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbu h mit der 
Bekanntma hung in Kraft. 

Hinweis: 

1. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvors hriften des Baugesetzbu hes beim Zustandekommen 
der Satzung wird gemäß §§ 215, 214 Baugesetzbu h unbea htli h, wenn sie ni ht s hriftli h unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sa hverhalts innerhalb eines Jahres seit Bekanntma hung 
der Satzung gegenüber der Stadt Grevenbroi h geltend gema ht worden ist. 

Dies gilt ni ht, wenn Vors hriften über die Genehmigung oder die Veröffentli hung der Satzung verletzt 
worden sind. 

2. Auf die Vors hriften zum Anspru h auf Ents hädigung gemäß § 18 BauGB, insbesondere auf Abs. 2 
Satz 2 und 3, sowie auf Erlös hen des Ents hädigungsanspru hes na h § 44 Abs. 4 i.V.m. § 18 Abs. 3 
S.1 BauGB wird hingewiesen. 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntma hung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der aktuell gültigen Fassung, kann eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvors hriften der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung von se hs Monaten 
seit ihrer Verkündung ni ht mehr geltend gema ht werden, es sei denn 

a) eine vorges hriebene Genehmigung fehlt oder ein vorges hriebenes Anzeigeverfahren wurde 
ni ht dur hgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsre htli he Bestimmung oder der Flä hennutzungsplan ist ni ht 
ordnungsgemäß öffentli h bekannt gema ht worden, 

 ) der Bürgermeister hat den Ratsbes hluss vorher beanstandet 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Grevenbroi h vorher gerügt und 
dabei die verletzte Re htsvors hrift und die Tatsa he bezei hnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

Grevenbroi h, den 06.09.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 

Die Dienststunden des Fachdienstes  tadtplanung sind: 

montags und mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 



  

       

     
                 

                 

           
        

    
              

         
       

                
         
     
          

        
            

           
        

          
         
          

           
           

          
          
           

       
          

     
       

  
           
       

     
           
        

         
      

           
         

        
          

         
           
         

Bezirksregierung Arnsberg 

Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 

Ges häftszei hen 61.g27-7-2019-3 Dortmund, den 09.09.2022 

B E K A N N T M A C H U N G 

Antrag der RWE Power AG auf „Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur 
Fortsetzung der Versickerungsmaßnahmen im Bereich Niers/Trietbach für den 

Zeitraum 2024 – 2030“ 
Die RWE Power AG (Stüttgenweg 2, 50935 Köln) hat im Zuge der Fortführung der 
Braunkohlengewinnung im Tagebau Garzweiler den Antrag auf „Erteilung der 
wasserre htli hen Erlaubnis zur Fortsetzung der Versi kerungsmaßnahmen im 
Berei h Niers/Trietba h für den Zeitraum 2024 – 2030“ gemäß § 8 Abs. 1, 9 Abs. 2 
des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG) bei 
der Bezirksregierung Arnsberg gestellt. 
Der Tagebau Garzweiler – entstanden 1983 aus dem Zusammens hluss der 
Abbaufelder Frimmersdorf-Süd sowie Frimmersdorf-West – liegt westli h von 
Grevenbroi h und erstre kt si h bis in das südli he Stadtgebiet von Erkelenz. Seit 
2006 bewegt er si h im Ans hlussfeld Garzweiler II im Westen. Die 
landesplaneris he Grundlage ist der am 31.03.1995 genehmigte Braunkohlenplan 
Garzweiler II. Die Umsetzung der landesplaneris hen Vorgaben erfolgte dur h die 
Zulassung des Rahmenbetriebsplans für den Tagebau Garzweiler I/II vom 
05.10.1987 mit Änderungen und Ergänzungen vom 31.08.1995 für den Zeitraum 
2001 bis 2045. Gemäß diesem Rahmenbetriebsplan sollte der Tagebau Garzweiler II 
bis 2045 ausgekohlt sein. Am 05.07.2016 bes hloss die Landesregierung NRW die 
Leitents heidung zur Zukunft des Rheinis hen Braunkohlereviers / Garzweiler II. Sie 
legte hierin fest, dass die Abbauflä he zu verkleinern ist. 
Das Bundeskabinett hat auf Grundlage der Empfehlung der dur h die deuts he 
Bundesregierung eingesetzten Kommission für Wa hstum, Struktur und 
Bes häftigung (KWSB) am 29.01.2020 das Gesetz zur Reduzierung und zur 
Beendigung der Kohleverstromung bes hlossen. Das 
„Kohleverstromungsbeendigungsgesetz“ (KVBG) ist am 08.08.2020 vom Bundestag 
bes hlossen worden. 
Die am 23. März 2021 bes hlossene „Leitents heidung 2021: Neue Perspektiven für 
das Rheinis he Braunkohlerevier“ setzt die aus dem 
Kohleverstromungsbeendigungsgesetz resultierenden Vorgaben für die 
Braunkohlenplanung des Landes um und bestätigt auf Basis einer Metastudie die 
energiewirts haftli he Erforderli hkeit für das Abbaufeld Garzweiler. Aus der 
Leitents heidung 2021 resultieren weitere dauerhafte Änderungen für den Tagebau 
Garzweiler, die im laufenden Braunkohlenplanänderungsverfahren einzuarbeiten 
sind. Die Tagebauführung bis 2030 ist mit der Abbaukante gemäß Leitents heidung 
2016 dargestellt. Dauerhafte Änderungen am im Jahr 1995 landesplaneris h 
genehmigten Abbauberei h ergeben si h au h bei Berü ksi htigung der 
Leitents heidung 2021 na h derzeitigem Planungsstand erst ab etwa 2030. Na h 
derzeitigem Planungsstand wird der Tagebau voraussi htli h Ende 2038 auslaufen. 
Für die Gewinnung von Braunkohle im Tagebau muss der Grundwasserspiegel in 
den oberen bzw. der Grundwasserdru k in den tieferen Grundwasserleitern 



         
  

         
             
          

          
        

       
         

      
     
        

        
         

      
        

        
       

      
        

                  
          

                   

          
       

       

           
              

          
      

      
         

   

             
     

  

     

             
 

         

     

         
 

fortlaufend abgesenkt werden, um somit einen si heren Tagebaubetrieb zu 
ermögli hen. 
Die s hützenswerten Feu htgebiete im Norden des Tagebaus Garzweiler sind 
gemäß Ziel 1 in Kapitel 3.2 des Braunkohlenplans Garzweiler II zu erhalten bzw. 
gemäß Ziel 2 na h Mögli hkeit zu erhalten. Entspre hend der wasserre htli hen 
Sümpfungserlaubnis für den Tagebau Garzweiler ist die Sümpfung nur zulässig, 
wenn im Einflussberei h der Sümpfung die grundwasserabhängigen s hutzwürdigen 
Feu htgebiete entspre hend den maßgebli hen Zielen des Braunkohlenplans 
Garzweiler II und entspre hend den Erhaltungszielen der Gebiete von 
gemeins haftli her Bedeutung (FFH-Gebiete) oder Europäis her Vogels hutzgebiete 
vor erhebli hen Beeinträ htigungen ges hützt werden. 
Eine Mögli hkeit zur Verringerung der na hteiligen Auswirkungen der 
Grundwasserentnahme auf den mengenmäßigen Zustand der Grundwasserkörper im 
Umfeld des Tagebaus besteht in der antragsgegenständli hen Stützung des 
Grundwasserspiegels dur h Versi kerungsmaßnahmen im Berei h Niers/Trietba h. 
Die Versi kerungsmaßnahmen gehören zu den im Rahmen der 
Bewirts haftungsplanung im Maßnahmenprogramm NRW unter Maßnahme Nr. 59 
verbindli h festgelegten „Maßnahmen zur Grundwasseranrei herung zum Ausglei h 
GW-entnahmebedingter mengenmäßiger Defizite“, um weitere Vers hle hterungen 
des mengenmäßigen Zustandes der von der Grundwasserabsenkung betroffenen 
Grundwasserkörper zu vermeiden (§ 47 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 30 Satz 1 Nr. 3 
WHG) sowie zum Errei hen des bestmögli hen mengenmäßigen Zustandes na h (§ 
47 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. mit § 30 Satz 1 Nr. 4 WHG) (MULNV NRW, 2020f). 

Weitergehend ist für die geplante Erteilung der wasserre htli hen Erlaubnis zur 
Fortsetzung der Versi kerungsmaßnahmen im Berei h Niers/Trietba h eine 
artens hutzre htli he Prüfung entspre hend §§ 44 BNatS hG dur hzuführen. 

Hiermit wird gemäß § 73 Abs. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) und den §§ 18 Abs. 1, 19 des Gesetzes über die 
Umweltverträgli hkeitsprüfung (UVPG) i.V.m. § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur 
Si herstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während 
der COVID-19-Pandemie (Planungssi herstellungsgesetz - PlanSiG) die 
Veröffentli hung des Planes (Zei hnungen und Erläuterungen) zur Einsi htnahme im 
Internet bekannt gema ht. 

Der Antrag steht in der Zeit vom 19.09.2022 bis einschließlich 18.10.2022 auf der 
Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg unter 

https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/bekanntma hungen/ 

zur allgemeinen Einsi htnahme zur Verfügung. 

Gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG ersetzt die Veröffentli hung im Internet die physis he 
Auslegung. 

Als zusätzliches Informationsangebot besteht die Mögli hkeit den Antrag 

• bei der Stadt Grevenbroi h 

physis h einzusehen. Maßgebli h sind jedo h die im Internet veröffentli hten 
Unterlagen. 

https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/bekanntmachungen


           
        

 

 

    
 

 
 

     
 

     
   

     
     

 
  

     
    

          
         

          
         

    

             
         

  

 

      

 

           
            

      
 

            
     

        

      
 

           
           

     
 

         
 
         

  
 

 
 

Der Antrag liegt im vorgenannten Zeitraum in dem na hfolgend benannten Gebäude 
während der unten angegebenen Öffnungszeiten zur allgemeinen Einsi htnahme 
aus: 

Stadt Grevenbroi h Neues Rathaus, Mo., Mi., Fr. 8.00 – 
Rathauserweiterungsbau, 
Fa hberei h 
Stadtplanung/Bauordnung, 

12.00 Uhr, zusätzli h 
Do. 8.00 – 12.00 Uhr 
und 14.00 – 16.30 Uhr; 

2. Etage, Ostwall 6, 41515 
Grevenbroi h 

telefonis he 
Anmeldung unter: 
02181 608 – 439 oder 
02181 608 - 440 

Um vorherige Terminvereinbarung mit der Stadt Grevenbroi h wird gebeten. Die 
jeweiligen Kontaktdaten sind der zuvor genannten Auflistung zu entnehmen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Inanspru hnahme der Einsi htnahme die 
Vorgaben der aktuell geltenden Corona-S hutzverordnung und das vor Ort 
vorges hriebene Hygienekonzept einzuhalten sind. 

Gemäß § 20 Abs. 2 UVPG wird der Inhalt dieser Bekanntma hung sowie die 
auszulegenden Planunterlagen au h auf der Website des zentralen Portals 
(Umweltverträgli hkeitsprüfungen Nordrhein-Westfalen) 

https://uvp-verbund.de/nw 

im o. g. Zeitraum zugängli h gema ht. 

1. Jeder, dessen Belange dur h das Vorhaben berührt werden, kann bis 
spätestens einen Monat na h Ablauf der Auslegungsfrist (§ 21 Abs. 2 UVPG), 
das ist bis eins hließli h zum 18.11.2022, 

 bei der Bezirksregierung Arnsberg Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, 
Goebenstr. 25, 44135 Dortmund sowie 

 bei der Stadt Grevenbroi h (Ans hrift siehe oben) 

Einwendungen gegen den Plan s hriftli h erheben. 

Die Einwendung muss den geltend gema hten Belang und das Maß der 
Beeinträ htigung erkennen lassen. Sie sollte den Vor- und Zunamen sowie die 
Ans hrift des jeweiligen Einwenders tragen. 

Auf elektronis hem Wege können Einwendungen wie folgt erhoben werden: 

 dur h absenderbestätigte DE-Mail an die Adresse der Bezirksregierung 
Arnsberg poststelle@bra-nrw.de-mail.de 

oder 

mailto:Arnsbergpoststelle@bra-nrw.de-mail.de
https://uvp-verbund.de/nw


        
        

 
 

         
 

  
 

       
 

             
           

             
          

       
          

             
   

        
       
        

  

   

      
       

 

          
        

          
           

          
  

          
         

         
             

  

             
            

      

           
       

 dur h Übermittlung eines elektronis hen Dokumentes mit qualifizierter 
elektronis her Signatur an die Adresse der Bezirksregierung Arnsberg 
poststelle@bra.sec.nrw.de. 

Es wird auf die Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg 

https://www.bra.nrw.de/bezirksregierung/kontakt-besuchszeiten 

verwiesen, die alle benötigten Informationen hierzu enthält. 

Grundsätzli h sind Einwendungen gem. § 73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG NRW bzw. 
§ 21 UVPG s hriftli h oder zur Nieders hrift einzulegen. Die Abgabe von 
Erklärungen zur Nieders hrift wird für dieses Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 Satz 
1 PlanSiG ausges hlossen, da die Abgabe einer Nieders hrift aufgrund des 
dynamis hen Infektionsges hehens ni ht für den gesamten Zeitraum 
gewährleistet werden kann. Statt einer Erklärung zur Nieders hrift kann gemäß 
§ 4 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG die Abgabe von elektronis hen Erklärungen au h 
unter poststelle@bra.nrw.de erfolgen. 

Einwendungen werden der Vorhabenträgerin in ni ht anonymisierter Form 
weitergeleitet. Die datens hutzre htli hen Hinweise zur Weitergabe der 
Einwendungen finden Sie auf der Internetseite der Bezirksregierung: 

https://www.bra.nrw.de/bezirksregierung/datenschutz-der-
bezirksregierung-arnsberg 

unter dem Navigationspunkt: 

Datens hutzre htli he Hinweise zu öffentli hen Bekanntma hungen von 
Zulassungsverfahren mit Öffentli hkeitsbeteiligung im Rahmen der öffentli hen 
Anhörung. 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unters hriftenlisten 
unterzei hnet oder in Form vervielfältigter glei hlautender Texte eingerei ht 
werden (glei hförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unters hrift versehenen 
Seite deutli h si htbar ein Unterzei hner mit Namen und Ans hrift als Vertreter 
der übrigen Unterzei hner zu benennen. Vertreter kann nur eine natürli he 
Person sein. 

Andernfalls können diese Einwendungen unberü ksi htigt bleiben (§ 17 Abs. 1 
und 2 VwVfG NRW). Ferner wird die Anhörungsbehörde glei hförmige 
Eingaben insoweit unberü ksi htigt lassen, als Unterzei hner ihren Namen oder 
ihre Ans hrift ni ht oder unleserli h angegeben haben (§ 17 Abs. 2 Satz 3 
VwVfG NRW). 

Mit Ablauf der o. g. Frist sind alle Einwendungen ausges hlossen, die ni ht auf 
besonderen privatre htli hen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW 
und § 21 Abs. 4 UVPG). 

Dies gilt au h für Stellungnahmen von Vereinigungen, die auf Grund einer 
Anerkennung na h anderen Re htsvors hriften befugt sind, Re htsbehelfe 

https://www.bra.nrw.de/bezirksregierung/datenschutz-der
mailto:unterpoststelle@bra.nrw.deerfolgen
https://www.bra.nrw.de/bezirksregierung/kontakt-besuchszeiten
mailto:poststelle@bra.sec.nrw.de


         
             

       
 

          
            

         
        

         
       

        
       

         
            
         

          
         

         
           

          
      

          
        

       

          
       

        
       

             
    

              
          

       
     

        
     

     
 

     

 

 

na h der Verwaltungsgeri htsordnung gegen die Ents heidung na h § 74 
VwVfG NRW einzulegen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 und 6 VwVfG NRW). 

Der Einwendungsauss hluss bes hränkt si h nur auf dieses 
Verwaltungsverfahren. 

2. Re htzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin oder einer 
Online-Konsultation na h § 5 Abs. 4 PlanSiG, die au h mit Einverständnis der 
zur Teilnahme Bere htigten dur h eine Telefon- oder Videokonferenz ersetzt 
werden kann (§ 5 Abs. 5 PlanSiG), erörtert. 

Der Termin bzw. Online-Konsultation werden mindestens eine Wo he vorher 
ortsübli h bekannt gema ht. Diejenigen, die fristgere ht Einwendungen 
erhoben haben, bzw. bei glei hförmigen Einwendungen deren Vertreter, 
werden von dem Erörterungstermin bzw. der Online-Konsultation 
bena hri htigt. Sind mehr als 50 Bena hri htigungen vorzunehmen, so können 
diese dur h öffentli he Bekanntma hung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 Satz 4 
VwVfG NRW). Der Erörterungstermin ist ni ht öffentli h. Zugang zur Online-
Konsultation haben nur die zur Teilnahme Bere htigten. Die Vertretung dur h 
einen Bevollmä htigten ist mögli h. Die Bevollmä htigung ist dur h eine 
s hriftli he Vollma ht na hzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde 
zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann 
au h ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abs hluss 
des Erörterungstermins bzw. der Online-Konsultation beendet. 

3. Dur h Einsi htnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und 
Stellungnahmen, Teilnahme an einer Erörterung bzw. der Online-Konsultation 
oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden ni ht erstattet. 

4. Über die Einwendungen wird na h Abs hluss des Anhörungsverfahrens dur h 
die Planfeststellungsbehörde ents hieden. Die Zustellung der Ents heidung 
(Planfeststellungsbes hluss) an die Einwender und diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, kann dur h öffentli he Bekanntma hung 
ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind (§ 74 Abs. 5 
Satz 1 VwVfG NRW). 

5. Um Dritten die Beurteilung zu ermögli hen, ob und in wel hem Umfang sie von 
den Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen werden können, liegen u. a. 
umweltbezogene Informationen anhand na hfolgender Unterlagen vor, die 
Bestandteil der offengelegten Unterlagen sind: 

 Wasserre htli her Fa hbeitrag zur Beurteilung der Einhaltung der 
Bewirts haftungsziele na h der EU- Wasserrahmenri htlinie 

 Umweltverträgli hkeitsuntersu hung zur Bewertung der 
Umweltauswirkungen 

 Artens hutzre htli he Untersu hung (na h BNatS hG) 



  

     
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bezirksregierung Arnsberg 

Abteilung 6 Bergbau und Energie 

Im Auftrag: 
gez. Jeglorz 


